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Das Assistenzpflegebedarfsgesetz – 
seine Umsetzung im Hilfeangebot der Diakonie Düsseldorf	

	 von Frauke Zottmann-Neumeister

�� Bessere finanzielle Ausstattung der 
Landkreise und Städte zum Ausgleich 
für die entstehende Mehrbelastung 
durch Umschichtung von Mitteln der 
Sozialhilfe in angemessenem Umfang 
oder besser: durch eine eindeutige Er-
stattungsregelung.  

�� Eine klare Regelung des Übergangs in 
die Trägerschaft der Sozialhilfe am 27. 
Geburtstag. Dadurch soll das Pflegever-
hältnis (durchaus bei gleichbleibenden 
Konditionen) fortgeführt werden kön-

nen, solange der behinderte Mensch 
das braucht.

Zwei konkrete Vorschläge:
�� Ersatz des bisherigen fristsetzenden 
Satzes 3 im § 54 Abs. 3 SGB XII durch: 
„Der örtlich zuständige Jugendhilfeträ-
ger soll bei vollem Anspruch auf Kos-
tenerstattung umfassend Amtshilfe 
leisten, wenn nicht ein freier Träger der 
Jugendhilfe die Betreuung in einer Pfle-
gefamilie umfassend begleiten und un-

terstützen kann. Auch die Kosten eines 
freien Trägers sind im Rahmen der Ein-
gliederungshilfe nach Satz 1 zu über-
nehmen.“ 

�� Zusatz zu Satz 2 in § 41 Abs. 1 SGB VIII: 
„Zuständigkeit nach § 10 Abs. 4 SGB 
VIII entsteht in jedem Falle mit der Voll-
endung des 27. Lebensjahres.“ 

Birte Wiebeck ist Vorsitzende des Bundes-
verbandes behinderter Pflegekinder e.V. 

Die Autorin leitet den Zentralen Fach-
dienst Pflegekinder mit chronischen Er-
krankungen und Behinderungen der Di-
akonie in Düsseldorf. Wir danken für die 
Genehmigung zur Veröffentlichung ih-
res Vortrags, den sie anlässlich einer 
Fachtagung des PFAD Bundesverbandes 
der Pflege- und Adoptivfamilien e.V. am 
29.05.2010 in Berlin gehalten hat. 

Auswirkungen des § 54 Abs. 3 SGB XII 
aus der Sicht des Zentralen Fachdiens-
tes für Pflegekinder mit chronischen 
Erkrankungen und Behinderungen der 
Diakonie in Düsseldorf
Seit 2001 gibt es in der Diakonie in Düs-
seldorf das Hilfeangebot des Zentralen 
Fachdienstes für Pflegekinder mit chroni-
schen Erkrankungen und Behinderungen.

Unser Ziel ist es, Kindern mit chronischen 
Erkrankungen oder Behinderungen, die 
langfristig oder auf Dauer nicht bei ihren 
Eltern leben können, zu ermöglichen, in 
der Geborgenheit einer Sonderpädagogi-
schen Pflegefamilie aufwachsen zu kön-
nen.
Unsere Vermittlung erfolgt überregional. 
Da die weitere Betreuung der Pflegefa-
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milien von uns wahrgenommen wird, be-
schränken wir uns im Hinblick auf den 
Wohnort der Pflegefamilien auf Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Nieder-
sachsen und  Hessen. 
Wir arbeiten ständig mit unterschiedli-
chen Bundesländern, Kommunen und 
Kostenträgern zusammen. 
Um eine ortsnahe Beratung zu gewähr-
leisten, wird die Vermittlung von derzeit 
16 Außenstellen aus wahrgenommen, 
die in Nordrhein-Westfalen und in Nie-
dersachsen liegen. 
Unser Team besteht aus 17 hauptamt-
lichen SozialarbeiterInnen und drei Ver-
waltungsmitarbeiterInnen. Auf Hono-
rarbasis sind ergänzend in der Beratung 
eine Reha-Fachberaterin, Heilpädagogin, 
Ärztin, Trauerberaterin, FAS Fachberate-
rin, Diplompsychologinnen, Rechtsanwäl-
te tätig sowie zahlreiche pädagogische 
Fachkräfte für die Kinderbetreuung wäh-
rend der Gruppen- und Fortbildungsar-
beit sowie sonstiger Veranstaltungen. 

Bis heute konnte für 164 behinderte 	
Kinder ein neues Zuhause gefunden 
werden.
Regelmäßig sind mehr als 20 Kinder zur 
Vermittlung in eine Sonderpädagogische 
Pflegestelle vorgemerkt. Demgegenüber 
stehen ständig 60-80 überprüfte Pflege-
elternbewerber zur Aufnahme eines be-
hinderten Kindes bereit.
Von 2009 bis 2011 findet eine wissen-
schaftliche Untersuchung unseres Fach-
dienstes durch die Universität Siegen 
statt. Inhalte sind Belastungen und Res-
sourcen von Sonderpädagogischen Pfle-
gestellen mit chronisch kranken und be-
hinderten Kindern der Diakonie in Düssel-
dorf.
Die Untersuchung soll zur Verbesserung 
unserer Fachkapazität und Qualitätsstan-
dards beitragen. Weiterhin können die Er-
gebnisse zur Begründung der Notwendig-
keit spezifischer Leistungen für Pflegefa-
milien bei Verhandlungen mit Kostenträ-
gern dienen. Im Hinblick auf unser ge-
samtes Pflegekinderwesen auf Bundes-
ebene wird die Notwendigkeit umfassen-
der Unterstützungen und Hilfen für Pfle-
gefamilien wissenschaftlich begründet 
und abgesichert.
Von der Stiftung zum Wohl des Pflege-
kindes wurde unser Hilfeangebot im Jahr 
2004 mit dem Förderpreis für herausra-
gende Leistungen im Dienste von Pflege-
kindern ausgezeichnet.

Notwendige Gesetzesänderung
Bis 2009 machten wir die Erfahrung, dass 
jedes dritte bis vierte Kind, für das wir um 

Vermittlung in eine Pflegefamilie ange-
fragt wurden, aufgrund der ungeklärten 
Rechtslage Aufnahme in einer Behinder-
teneinrichtung fand. Zur Kostenübernah-
me für die Unterbringung in einer Pfle-
gefamilie erklärten sich Jugendhilfeträ-
ger nur bereit, wenn der Unterbringungs-
grund eindeutig auf erzieherische Defizi-
te zurückzuführen war. War die Behinde-
rung Unterbringungsgrund, wurde vom 
Jugendhilfeträger auf den Sozialhilfeträ-
ger verwiesen. Dieser lehnte in der Regel 
seine Zuständigkeit ab, da es im SGB XII 
hierfür keine gesetzliche Grundlage gab. 
Dies war eine nicht hinzunehmende Un-
gleichbehandlung von Kindern mit chro-
nischen Erkrankungen und Behinderun-
gen gegenüber nicht behinderten Kin-
dern. Im Grundgesetz ist verankert, dass 
niemand wegen seiner Behinderung be-
nachteiligt werden darf. 

Im Rahmen der Bundesfachtagung 2007 
in Düsseldorf zur Rechtssituation behin-
derter und chronisch kranker Kinder in 
Pflegefamilien appellierten wir an Politi-
ker, sich für eine Gesetzesänderung ein-
zusetzen. Im Frühjahr 2008 fand in Berlin 
dazu ein Fachgespräch statt. Eine Komm-
mission aus Vertretern der Regierungspar-
teien erhielt den Auftrag, eine Gesetzes-
änderung zu erarbeiten. Rechtzeitig vor 
der Bundestagswahl 2009 wurde die Ge-
setzesänderung verabschiedet. 
Dem SGB XII wurde der § 54 Abs. 3 hin-
zugefügt, der die Unterbringung behin-
derter Kinder in Pflegefamilien regelt 
(im Rahmen des Assistenzpflegebedarfs-
gesetzes, Anm. d. Red.)

Diese Gesetzesänderung führt zu erheb-
lichen Erleichterungen bei der Unterbrin-
gung und Finanzierung behinderter Kin-
der in Pflegefamilien. Endlich haben alle 
Kinder mit chronischen Erkrankungen 
und Behinderungen, die nicht in ihrer Her-
kunftsfamilie leben können, die Chance, 
in der Geborgenheit einer Familie aufzu-
wachsen.

Auswirkungen: 
Zuständigkeitsfrage geklärt
Bei der Unterbringung behinderter Kinder 
in Pflegefamilien muss zunächst immer die 
Zuständigkeitsfrage geklärt werden: Wer 
ist Kostenträger der Maßnahme?
Die Unterbringung von behinderten Kin-
dern in Pflegefamilien als Hilfe zur Erzie-
hung gemäß SGB VIII findet in der Regel 
Anwendung, wenn der Unterbringungs-
grund eindeutig auf erzieherische Defizite 
in der Herkunftsfamilie zurückzuführen ist. 
Also ist der Jugendhilfeträger zuständig.

Ist die Behinderung Unterbringungs-
grund, handelt es sich nun gemäß § 54 
Abs. 3 SGB XII um eine Maßnahme der 
Eingliederungshilfe und die Zuständigkeit 
liegt beim Sozialhilfeträger.

Endlich kann die Vermittlung eines behin-
derten Kindes in eine Pflegefamilie nicht 
mehr an einer ungeklärten Zuständig-
keitsfrage scheitern. 

Vermittlung aus stationären 
Einrichtungen
Dies hat insbesondere Auswirkungen auf 
Kinder, die bisher in stationären Einrich-
tungen leben. Vor der Aufnahme des  
§ 54 Abs. 3 in das SGB XII war ein Wech-
sel von Kindern aus Behinderteneinrich-
tungen in Pflegefamilien fast ausgeschlos-
sen. Für die Kosten der stationären Un-
terbringung war bisher der überörtliche 
Träger der Sozialhilfe zuständig. Bei Auf-
nahme in eine Pflegefamilie wäre die Zu-
ständigkeit auf den kommunalen Träger 
der Sozialhilfe oder Jugendhilfe gewech-
selt. Kommunale Kostenträger haben sich 
hiergegen mit allen Mitteln gewehrt.

Endlich haben Kinder mit Behinderun-
gen, die bisher in stationären Einrich-
tungen lebten, die Möglichkeit, in eine 
andere, ihrem Bedarf mehr entspre-
chende Hilfeform, d. h. in eine Pflegefa-
milie zu wechseln. 

Dies wird auch tatsächlich umgesetzt. Wir 
machen die Erfahrung, dass sich seither 
Einrichtungen der Behindertenhilfe mit 
Vermittlungsanfragen an uns wenden. 
Die Finanzierung der veränderten Unter-
bringungsform bereitet keine Schwierig-
keiten mehr.

Da das SGB XII keine wie im SGB VIII ge-
setzlich vorgeschriebene Hilfeplanung 
vorsieht, nach der regelmäßig zu prü-
fen ist, ob die bisherige Hilfe noch immer 
die geeignete Hilfeart ist, und Eltern oder 
gesetzliche Vertreter der Kinder oftmals 
nichts von der Möglichkeit des Wechsels 
in eine Pflegefamilie wissen, wird es noch 
einige Zeit dauern, bis auch diese Kinder 
die Chance haben, in eine Pflegefamilie, 
eine ihrem Bedarf mehr entsprechende 
Hilfeform zu wechseln. 

Eine Ergänzung des SGB XII in Anleh-
nung an den § 36 SGB VIII ist dringend 
vorzunehmen.
Da jedoch bis 2013 eine Neuordnung der 
Zuständigkeiten für Kinder und Jugendli-
che mit Behinderungen im SGB VIII vorge-
sehen ist, erübrigt sich dieses wahrschein-
lich.
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Auswirkungen auf den Zuständigkeits-
wechsel gemäß § 86.6 SGB VIII
Erhebliche Erleichterungen eröffnet der  
§ 54 Abs. 3 SGB XII beim Zuständigkeits-
wechsel gemäß § 86 Abs. 6 SGB VIII.
Handelt es sich bei der Unterbringung des 
behinderten Kindes in einer Pflegefamilie 
um eine Maßnahme der Hilfe zur Erzie-
hung, erfolgt nach zwei Jahren ein Zu-
ständigkeitswechsel gemäß § 86 Abs.  
SGB VIII. 

Es liegt im Ermessen des örtlich neu zu-
ständigen Jugendhilfeträgers, die Hil-
fe zur Erziehung in der bisherigen Form 
weiterzuführen oder einzustellen.

Es kommt vor, dass Jugendhilfeträger 
nicht bereit sind, die bisherige Maßnahme 
im gleichen Umfang fortzusetzen, mit der 
Begründung, dass im jeweiligen Jugend-
amtsbereich keine Pflegestellen für chro-
nisch kranke und behinderte Kinder vor-
gesehen seien. Die behinderungsbeding-
ten erforderlichen Unterstützungen für 
die Familien werden eingestellt, die Zu-
sammenarbeit mit uns als dem bisherigen 
Beratungsträger beendet.
Da es für die Pflegefamilie zu keiner Ver-
schlechterung der Rahmenbedingungen 
kommen darf sowie zu keinem Wechsel 
in der Begleitung der Pflegefamilie, eröff-
net sich nun die Möglichkeit, die Maß-
nahme von der Hilfe zur Erziehung in eine 
Maßnahme der Eingliederungshilfe um-
zuwandeln.
Lehnt also ein Jugendhilfeträger die 
Fortsetzung der Maßnahme in der bis-
herigen Form ab, wird alternativ ein An-
trag auf Eingliederungshilfe gemäß § 54 
SGB XII gestellt.

Hier machen wir die unterschiedlichsten 
Erfahrungen, beispielsweise: Es gibt, be-
dingt durch den Zuständigkeitswechsel 
gemäß § 86 Abs. 6, Probleme, die Hilfe in 
der bisherigen Form fortzuführen. Es wird 
ein Antrag auf Eingliederungshilfe gemäß 
§ 54 Abs. 3 SGB XII gestellt. Einige Sozial-
hilfeträger weigern sich derzeit noch, ihre 
Zuständigkeit anzuerkennen. Fachanwäl-
te sind mit der Klärung der Angelegen-
heit beauftragt.

Anfangsschwierigkeiten
Bei einzelnen Sozialhilfeträgern besteht 
noch Verunsicherung. Nicht alle sind aus-
reichend über die Gesetzesänderung und 
ihre Auswirkungen informiert und ver-
fahren daher unterschiedlich. In Hessen 
übernimmt z. B. der überörtliche Träger 
der Sozialhilfe die Finanzierung, während 
in Nordrhein-Westfalen die kommunalen 
Sozialhilfeträger zuständig sind. 

Leistungen an Pflegefamilien
�� Beratung und Begleitung

Auch das SGB XII sieht eine fachliche Be-
gleitung und Unterstützung der Pflegefa-
milie vor. Kann diese nicht durch den zu-
ständigen Sozialhilfeträger sichergestellt 
werden, so ist es möglich, diese gemäß  
§ 75 Abs. 3 SGB XII einem freien oder pri-
vaten Träger zu übertragen.
Sozialhilfeträger halten bisher keine Pfle-
gekinderdienste für Kinder mit Behinde-
rungen vor. So macht es Sinn, die Beglei-
tung des Pflegeverhältnisses durch spezi-
elle Fachdienste freier Träger sicherzustel-
len. 
Der Landschaftsverband Rheinland hat für 
die Zusammenarbeit mit freien Trägern 
für die Begleitung von Pflegeverhältnissen 
mit behinderten Kindern die  Leistungs-
standards der Diakonie in Düsseldorf zu-
grunde gelegt. Diese umfassen:
�� Intensive Beratung der Pflegefamilien in 
psychologischen, pädagogischen und 
rechtlichen Fragen

�� Beratung und Unterstützung bei der 
Beschaffung von Reha-Hilfsmitteln, pä-
dagogischen Beschäftigungsmateriali-
en, Einrichtung behindertengerechter 
Wohnungen, Autoumrüstung etc.

�� Unterstützung bei der Beantragung fi-
nanzieller Hilfen und Pflegeeinstufung

�� Begleitung der Besuchskontakte mit 
Herkunftsfamilien

�� Begleitung und Unterstützung in der 
Zusammenarbeit mit Ärzten, Therapeu-
ten, Krankenhäusern, Kindergärten, 
Schulen, Kranken- und Pflegekassen, 
medizinischen Diensten, Versorgungs-
ämtern sowie sonstigen Behörden und 
Institutionen

�� ergänzende fachspezifische Beratung 
durch Reha-Fachberaterin, Heilpäda-
gogin, Diplom-Psychologin, Seelsorger, 
Rechtsanwalt etc. 

�� regionale Gruppenberatung 
�� Gruppenberatung für Pflegeeltern von 
Kindern mit Fetalem Alkoholsyndrom

�� Gesprächskreis für trauernde Pflegeel-
tern

�� Erste Hilfe Kurse am Kind
�� Fortbildungsseminare 
�� Wochenendfreizeiten 
�� Ferienmaßnahmen während der Schul-
ferien

�� Geschwisterfreizeiten

Die Beratung erfolgt in Form von Telefo-
naten, Hausbesuchen, Gesprächsgrup-
pen. In Akutsituationen besteht eine stän-
dige telefonische Erreichbarkeit. 

�� Kosten der Unterbringung
Die Änderung des § 28 Abs. 5 SGB XII 

stellt klar, dass die Finanzierung der Un-
terbringung in einer Pflegefamilie sich ab-
weichend von den Regelsätzen an den 
tatsächlichen Kosten der Unterbringung 
bemessen soll, sofern diese einen ange-
messenen Umfang nicht übersteigen.
Es ist wichtig, vor der Unterbringung ei-
nes Kindes mit Behinderung oder chroni-
scher Erkrankung in einer Pflegefamilie, 
mit dem zuständigen Kostenträger einen 
Vertrag abzuschließen, in dem alle Leis-
tungen einschließlich behinderungsbe-
dingte individuelle Zusatzleistungen fest-
zuhalten sind.
Die Finanzierung der durch uns betreuten 
Pflegeverhältnisse erfolgt über Pflegesät-
ze. Mit dem Jugendamt Düsseldorf wur-
de eine Entgeltsatzvereinbarung getrof-
fen. Sie ist ebenfalls Grundlage, wenn es 
sich um Maßnahmen der Eingliederungs-
hilfe gemäß § 54 Abs. 3 SGB XII handelt. 
Kommunale sowie überörtliche Sozialhil-
feträger, mit denen wir zusammenarbei-
ten, haben diese bisher akzeptiert.

�� Finanzielle Leistungen 	
an eine Pflegestelle

�� Pflegegeld nach Alter gestaffelt, gemäß 
Empfehlungen des zuständigen Lan-
desjugendamtes

�� Erziehungsbeitrag für Erziehungsstel-
len, gemäß Empfehlungen des zustän-
digen Landesjugendamtes

�� Beitrag zur Alterssicherung
�� Beitrag zur Unfallversicherung
�� Kostenerstattung für eine zusätzliche 
Betreuungsperson für wöchentlich 10 
bis 20 Stunden (je nach Art und Grad 
der Behinderung oder Erkrankung )

�� Erstattung von Fahrtkosten zu medizini-
schen und therapeutischen Behandlun-
gen, Besuchskontakten, Hilfeplange-
sprächen, Supervision, Gruppen- und 
Seminararbeit

�� Übernahme von Betreuungskosten für 
Wochenendurlaube der Pflegestelle

�� Jahresurlaub der Pflegeeltern (6 Wo-
chen bzw. 42 Tage pro Jahr)

�� Ausstattungsbeihilfe bei Aufnahme in 
die Pflegefamilie für Bekleidung und 
Möbel

�� Ferienbeihilfen
�� Einzelbeihilfen

Ausbau von Fachdiensten für Pflege-
kinder mit chronischen Erkrankungen 
und Behinderungen
Bisher haben nur wenige Träger auch Kin-
der mit Behinderungen in Pflegefamilien 
vermittelt. Seit der Neuregelung des SGB 
XII machen wir die Erfahrung, dass sich 
weitere freie Träger zum Aufbau eines 
Fachdienstes für Pflegekinder mit Behin-
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Das Aufwachsen in einer Pflegefami-
lie kann mit Risiken im Jugend- und jun-
gen Erwachsenenalter einhergehen und 
stellt Pflegefamilien, aber auch beglei-
tende Fachpersonen, vor Herausforde-
rungen. Pflegekinder haben neben allge-
meinen Anforderungen, die an sie gestellt 
werden, zunächst eine Reihe zusätzlicher 
Aufgaben zu bewältigen: eine Bindung 
an die Pflegefamilie aufbauen, einen Be-
zug zu ihrer Herkunft bewahren, die Plat-
zierung als kritisches Lebensereignis ver-
arbeiten, Loyalitätskonflikte überwinden 
und nicht nur akzeptieren, dass sie ein 
Pflegekind sind, sondern damit zufrieden 
sein. Wenn die erfahrene Diskontinuität 
ins Leben integriert werden kann, erlaubt 
dies, Wissen zu erweitern, an der Gesell-
schaft zu partizipieren, Identität und Per-
sönlichkeit zu bilden, Freundschaftsbe-
ziehungen, Wertvorstellungen und Zu-
kunftsperspektiven aufzubauen und führt 
zu individueller Selbstständigkeit.

Komplexe Wechselwirkung
Verschiedene sogenannte Entwick-
lungsaufgaben werden nicht der Rei-

he nach bewältigt. Vielmehr geht es um 
eine komplexe Wechselwirkung. Ein tra-
gendes pflegefamiliäres Beziehungsnetz 
aufzubauen ist spezifisch für Pflegekin-
der. Freundschaften hingegen müssen 
alle Kinder und Jugendlichen aufbauen. 
Die meisten Pflegekinder haben Defizite 
in Beziehungen erfahren. Die Beziehun-
gen zwischen den Mitgliedern der Her-
kunftsfamilie sind stark beeinträchtigt. 
Soziale Umgangsformen, positive famili-
äre Beziehungserfahrungen und Bindun-
gen sind notwendig. Die neuen Erfah-
rungen beeinflussen die Gestaltung von 
Freundschaften. Durch Freundschaften 
lernen Kinder, die Perspektive eines an-
deren zu verstehen. Dadurch wächst ihre 
Bereitschaft, sich sozial zu verhalten und 
zu engagieren. Ressourcen in Familien- 
und Freundschaftsbeziehungen und so-
ziales Verhalten beeinflussen sich gegen-
seitig. Das heißt, dass Freundschaften den 
Pflegekindern auch entscheidend helfen, 
die Beziehungen in der Pflegefamilie auf-
zubauen und mitzugestalten. Solche Zu-
sammenhänge belegt eine Untersuchung 
mit Erhebungen in den Jahren 1998 und 

Die Bedeutung von pflegekindspezifischen 
Entwicklungsaufgaben und Ressourcen im 
Beziehungsgeflecht von Yvonne Gassmann

2007 von 101 Pflegekindern und -famili-
en im Kanton Zürich. Es handelt sich um 
Pflegekinder, die in ihre Herkunftsfami-
lie reintegriert wurden (26%, sie waren 
signifikant oft in Wochenpflegearrange-
ments), um umplatzierte Pflegekinder 
(24%), um Pflegekinder, die in den Pfle-
gefamilien verblieben (38%) und um Pfle-
gekinder, die in den Pflegefamilien selbst-
ständig geworden waren (11%).

Das Beziehungsnetz miteinbeziehen
Wenn Kinder in eine Pflegefamilie kom-
men, verlieren sie oft Beziehungen und 
Kompetenzen, die sie sich an ihrem frü-
heren Lebensort erworben haben. Plötz-
lich sind vertraute Personen und mit ih-
nen eine gewisse Sicherheit weit weg, 
und das in einer von Unsicherheit gepräg-
ten Lebensphase. Die Orientierung im 
neuen sozialen Raum fällt ihnen schwer. 
Zum Beispiel müssen sie den Weg zum 
Schulhaus erst kennenlernen oder neue 
Orte finden, an denen sie ihre Freizeit ver-
bringen können. Weit schwieriger ist es 
aber für das eine oder andere Pflegekind, 
neue Freundschaften zu knüpfen. Pflege-

derung entschlossen haben. Da ein ho-
her Bedarf an Unterbringungen behinder-
ter Kinder in Pflegefamilien besteht, ist es 
zu begrüßen, dass bundesweit entspre-
chende Fachdienste eingerichtet werden. 
Denn was nützt eine Gesetzesänderung, 
wenn die entsprechenden Vermittlungs-
dienste fehlen?

Pflegefamilien mit behinderten Kindern, 
die bisher weder von einem speziellen 
Fachdienst für behinderte Pflegekinder 
begleitet werden, noch ausreichende fi-
nanzielle Hilfen erhalten, sei empfohlen, 
sich mit der Bitte um weitere Beratung an 
einen Träger mit entsprechendem Fach-
dienst zu wenden und, falls der bisher zu-
ständige Jugendhilfeträger nicht zur Kos-
tenübernahme bereit ist, eine Umwand-
lung des Pflegeverhältnisses in eine Maß-
nahme der Eingliederungshilfe zu bean-
tragen. 

Zusammenfassung
Die Gesetzesänderung ist ein großer Erfolg und führt zu erheblichen Erleichterun-
gen bei der Unterbringung und Finanzierung behinderter Kinder in Pflegefamilien. 
�� Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten der Finanzierung, als Hilfe zur Erziehung sowie 
als Maßnahme der Eingliederungshilfe.

�� Kinder mit Behinderungen, die in stationären Einrichtungen leben, haben jetzt 
die Chance, in eine Pflegefamilie zu wechseln.

�� Die Gesetzesänderung schafft Erleichterung bei auftretenden Problemen in Zu-
sammenhang mit dem Zuständigkeitswechsel gemäß § 86 Abs. 6 SGB VIII 

�� Es besteht die Möglichkeit, eine Maßnahme der Hilfe zur Erziehung in eine Maß-
nahme der Eingliederungshilfe umzuwandeln.

�� Das SGB XII stellt die Beratung und Begleitung von Pflegefamilien mit behinder-
ten Kindern durch Zusammenarbeit mit freien Trägern sicher.

�� Pflegefamilien mit chronisch kranken und behinderten Kindern benötigen eine 
umfassende Beratung und Begleitung.

�� Ausreichende Unterstützungen und finanzielle Hilfen sind erforderlich und soll-
ten vertraglich vor der Aufnahme des Kindes in einer Pflegefamilie sichergestellt 
werden.

�� Bundesweit entschließen sich freie Träger zum Aufbau von Fachdiensten für Pfle-
gekinder mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen. 

�� Endlich haben auch Kinder mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen 
die Chance, eine ihrem Bedarf entsprechende Hilfe zu erhalten.


